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Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über die Regierungsvorlage (967 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Gentechnik­
gesetz geändert wird 

Entwicklung des Gentechnikrechtes und Inhalt der Novelle; Arbeiten in geschlossenen Systemen: 

Die EG hat die ftir das österreichische Gentechnikgesetz (GTG) maßgeblichen beiden Richtlinien 
90/2191EWG über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen 
und 90/2201EWG über das absichtliche Freisetzen von genetisch veränderten Organismen in die Umwelt 
am 23. April 1990 erlassen. Im österreichischen Gentechnikgesetz wurden im Zuge des Beitritts Öster­
reichs zum EWR beide Richtlinien umgesetzt und ein weiterer, bis heute durch die EG nicht geregelter 
Bereich, der die medizinische Anwendung der Gentechnik am Menschen betrifft, aufgenommen. 

Die Gentechnik als sich extrem rasch fortentwickelnder Bereich der Biotechnologie erfordert laufend 
normative Anpassungen an den Stand von Wissenschaft und Technik. Dies geschah auf EG-Ebene durch 
die Richtlinie des Rates 98/811EG vom 26. Oktober 1998 zur Änderung der Richtlinie 90/2191EWG über 
die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen, in der Folge 
"ÄndRL" genannt. 

Der Rat hat in seinen Erwägungen zu dieser Richtlinie unter anderem folgende GrUnde angefilhrt: 

Die Anwendungen genetisch veränderter Mikroorganismen (GVM) in geschlossenen Systemen sollten 
entsprechend der damit verbundenen Risiken filr die menschliche Gesundheit und die Umwelt in Klassen 
eingestuft werden. Diese Klassifizierung sollte mit der internationalen Praxis übereinstimmen und auf 
einer Risikobewertung beruhen. 

Die Richtlinie 90/219IEWG weise Schwachstellen auf. Die Verwaltungsverfahren und die Anforderungen 
an die Anmeldungen sollten mit dem Risiko der Anwendungen in geschlossenen Systemen verknüpft 
werden. 

Die Richtlinie 9012191EWG ermögliche keine ausreichende Anpassung an den technischen Fortschritt. 
Die technischen Teile jener Richtlinie müßten an den technischen Fortschritt angepasst werden. 

Es lägen inzwischen zahlreiche Erfahrungen und Erkenntnisse über die mit der Anwendung von GVM in 
geschlossenen Systemen verbundenen Risiken vor. 

Soweit diese Änderungen im GTG umzusetzen sind, werden sie in der vorliegenden Novelle berUcksich­
tigt. Einige Bereiche werden durch die auf den §§ 8 Z 1 und 12 Z 1 bis 4 beruhende Verordnung (Sys­
temverordnung, BGBI. Nr. 116/1996) neu zu regeln sein. 

Sonstige Änderungen: 

Im oben genannten Bereich soll, soweit anzuwenden, auch den Änderungen, die durch die A VG-Novelle 
1998 sowie den Kompetenzänderungen, die sich aus dem Bundesministeriengesetz 2000, BGBI. I 
Nr. 16/2000, ergeben, Rechnung getragen werden. 

Nicht von dieser Novelle umfasst sind Änderungen des III. Abschnittes über· die Freisetzung und das In­
Verkehr-Bringen von gentechnisch veränderten Organismen bzw. Produkten. Die nachfolgend beschlos-
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sene Freisetzungsrichtlinie 200lll8IEG zur Neufassung der Freisetzungsrichtlinie 90/220lEWG wird in 
einem weiteren legistischen Schritt bis Oktober 2002 umzusetzen sein. 

Der Gesundheitsausschuss hat die erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 2J. April 2002 in 
Verhandlung genommen. 

An der Debatte beteiligten sich Abgeordneten Mag. Ulrike Sima, Anna Elisabeth Achatz, Ing. Hermann 
Schultes, Dr. Eva Glawischnig, Dipl.-Ing. Wolfgang Pirklhuber, Mag. Johann Maier und der Aus~ 
schuss vorsitzende Dr. Alois Pumberger sowie der Staatssekretär im Bundesministerium für soziale Si­
cherheit und Generationen Dr. Reinhart Waneck. 

Bei der Abstimmung wurde der in der gegenständlichen Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Gesundheitsausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (967 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 2002 04 23 

Ing. Kurt Scheuch 

Berichterstatter 

Dr. Alois Pumberger 

Obmann 
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